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Sachverhalt 
Entsprechend Absprache mit Bürgermeister Herrn Fernow soll es eine Anpassung der 
Bootsliegegebühren innerhalb der Mole in Gravelotte geben und der Beschluss vom 
22.07.2025 geändert werden. Die Änderung bezieht sich auf die Liegegebühren im Winter 
hinsichtlich einer Unterscheidung bei gewerblichen und privaten Nutzern.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt folgende Entgelte für Bootsliegeplätze im Hafen 
Gravelotte: 

1. Saison 01.04.-31.10. jeden Jahres: 

Für jährlich neu zu vergebende und vertraglich oder nicht gesetzlich gebundene Liegeplätze 
innerhalb der Mole 375,00 € inklusive Mehrwertsteuer je Liegeplatz für Boote mit einer Länge 
bis zu 5,00 Meter. Je angefangenem Meter darüber hinaus werden zusätzlich 75,00 € 
inklusive Mehrwertsteuer fällig (Beispiel 10m-Boot: 750,00 €).  

Für gewerbliche Nutzer werden 350,00 € zzgl. ges. Mehrwertsteuer je Liegeplatz für Boote 
mit einer Länge bis zu 5,00 Meter fällig. Je angefangener Meter darüber hinaus werden 
zusätzlich 70 € zzgl. ges. Mehrwertsteuer fällig (Beispiel 10m-Boot: 833,00 €). 

  

2. Winter 01.11.-31.03. jeden Jahres: 

Für jeden gewerblich genutzten Liegeplatz werden 80 € je Monat zzgl. ges. Mehrwertsteuer 
fällig. Für die Nutzung von Privaten werden 40 € je Monat inkl. ges. Mehrwertsteuer fällig. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 Die zu erwartenden Einnahmen werden beim Produkt 55202 unter dem Konto 44110000 
verbucht.  

 
Anlage/n 
Keine 
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